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(54) KÜCHENMÖBEL MIT EINER ARBEITSPLATTE UND EINER ZUSATZ-ARBEITSPLATTE

(57) Küchenmöbel (1) mit einer Arbeitsplatte (2) und
einer Zusatz-Arbeitsplatte (6), welche die Nutzfläche der
Arbeitsplatte (2) vergrößert, wobei die Zusatz-Arbeits-
platte (6) hängend im Korpus (28) des Küchenmöbels

(1) oder an der Arbeitsplatte des Küchenmöbels (1) ver-
deckt angeordnet ist und bei Bedarf aus dem Korpus (28)
heraus ziehbar und in eine horizontale Gebrauchslage
verschwenkbar und arretierbar ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Küchenmöbel mit einer
Arbeitsplatte und einer Zusatz-Arbeitsplatte nach dem
Oberbegriff des Patentanspruches 1.
[0002] Derartige Küchenmöbel werden vornehmlich
für beengte Raumverhältnisse verwendet, wie zum Bei-
spiel in Wohnmobilen, Wohnwagen und anderen Luft-,
Wasser- und Landfahrzeugen.
[0003] Bei diesen Küchenmöbeln besteht das Bedürf-
nis, die Arbeitsplatte im Benutzungsfall zu vergrößern,
um eine bequemere Handhabung der Kochgeräte zu ge-
währleisten.
[0004] Die DE 10 2004 040 443 B4 offenbart hierbei
einen Küchenschrank, bei dem das Kochfeld in einer
ausziehbaren Schublade integriert ist, und an der Schub-
lade mindestens eine relativ zur Schublade bewegbare
Arbeitsplatte angeordnet ist, die relativ zur Schublade
um eine horizontale Schwenkachse schwenkbar gela-
gert ist.
[0005] Im Ruhezustand deckt die Arbeitsplatte das
Kochfeld ab, und im Arbeitszustand ist die Arbeitsplatte
um die horizontale Schwenkachse herum von dem Koch-
feld weggeschwenkt und verlängert das Kochfeld zur
Seite hin.
[0006] Nachteil dieser Anordnung ist, dass in der Ru-
hestellung die Arbeitsplatte auf das Kochfeld zurückge-
schwenkt wird, was bei einem noch heißen Kochfeld zu
einer Beschädigung der Arbeitsplatte führen kann und
mit einer Brandgefahr verbunden ist.
[0007] Die DE 10 2007 009 894 C5 zeigt einen Eck-
schrank, insbesondere einen Kücheneckschrank, mit ei-
nem Schrankkorpus, bei dem wenigstens ein Tablar mit-
tels eines Beschlages zwischen einer Innenstellung und
einer Außenstellung schwenkbar gelagert ist.
[0008] Das Tablar ist lediglich in einer horizontalen
Ebene um eine vertikale Achse verschwenkbar. Damit
besteht der Nachteil, dass beim Zurückschwenken des
Tablars in den Schrankkorpus der dort benötigte
Schwenkraum nicht mehr für die Anordnung anderer Tei-
le verwendet werden kann.
[0009] Der Erfindung liegt deshalb ausgehend von der
DE 10 2004 040 443 B4 die Aufgabe zugrunde, ein Kü-
chenmöbel mit einer Arbeitsplatte in der Weise fortzubil-
den, dass mit einer Zusatz-Arbeitsplatte die Nutzfläche
der Arbeitsplatte vergrößert werden kann, ohne dass Ge-
brauchseinschränkungen des Küchenmöbels bei der in
das Küchenmöbel zurückgeschwenkten Lage der Zu-
satz-Arbeitsplatte in Kauf zu nehmen sind, und ohne eine
aufwendige Bedienung der Zusatz-Arbeitsplatte mit ei-
ner erhöhten Brandgefahr.
[0010] Zur Lösung der gestellten Aufgabe ist die Erfin-
dung durch die technische Lehre des Anspruches 1 ge-
kennzeichnet.
[0011] Wesentliches Merkmal der Erfindung ist, dass
die Zusatz-Arbeitsplatte nunmehr hängend im Korpus
des Küchenmöbels verdeckt angeordnet ist, und bei Be-
darf aus dem Korpus herausziehbar und in eine horizon-

tale Gebrauchslage verschwenkbar und arretierbar aus-
gebildet ist.
[0012] Damit besteht der Vorteil, dass durch die hän-
gende Lagerung der Zusatz-Arbeitsplatte kein wertvoller
Raum im Korpus des Küchenmöbels selbst beansprucht
wird, und in einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist es vorgesehen, dass die Zusatz-Arbeitsplatte
möglichst nahe an einer Seitenwand des Küchenmöbels
hängend und herausziehbar sowie schwenkbar gelagert
ist, um so zu gewährleisten, dass beispielsweise im In-
nenraum des Küchenmöbels ein Spülbecken hineinragt,
und gleichwohl die Zusatz-Arbeitsplatte aufgrund der
hängenden Lagerung den Innenraum des Küchenmö-
bels nicht wesentlich beansprucht oder die Nutzung von
dort angeordneten Schubladen, hineinragenden Spülbe-
cken-Unterseiten und dergleichen behindert.
[0013] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung nach dem Gegenstand des Anspruches 2 ist es
vorgesehen, dass die hängende Lagerung der Zusatz-
Arbeitsplatte an einer Kante der Arbeitsplatte im Bereich
einer horizontalen Schwenkachse stattfindet, und hierbei
die Arbeitsplatte kantenseitig an einer im Korpus des Kü-
chenmöbels angeordneten Auszugsschiene einseitig
schwenkbar und arretierbar gelagert ist.
[0014] Eine solche Auszugsschiene kann in verschie-
denen Ausführungen ausgebildet sein.
[0015] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist es vorgesehen, dass die Auszugsschiene in der
Art einer Teleskopschiene ausgebildet ist, wie es die DE
39 36 754 A1 beschreibt.
[0016] Eine solche Auszugsschiene wird als Schubla-
denführung verwendet, und die Schwenklagerung einer
Zusatz-Arbeitsplatte, die hängend in einem Korpus oder
der Unterseite der Arbeitsplatte eines Küchenmöbels an-
geordnet ist und aufgrund der Befestigung an einer Te-
leskop-Auszugsschiene nunmehr aus dem Korpus her-
ausziehbar und in eine horizontale Gebrauchslage ver-
schwenkbar ist, ist jedoch bisher nicht bekannt gewesen.
[0017] Statt einer Teleskopauszugsschiene, wie es die
DE 39 36 754 A1 beschreibt, können jedoch auch andere
Auszugsschienen verwendet werden. Derartige Aus-
zugsschienen verwenden keine Rollkörper, sondern wei-
sen Gleitführungen zwischen den zueinander verschieb-
bar angeordneten Teilen auf.
[0018] In einer dritten Ausgestaltung ist es vorgese-
hen, dass als Gleitführung zwischen den verschiedenen,
zueinander bewegbaren Teilen der Auszugsschiene ein
oder mehrere Laufwagen angeordnet sind, die ver-
schiebbar im Bereich der Auszugsschiene angeordnet
sind, und eine optimale Unterstützung der ausziehbaren
Teleskopschiene ermöglichen.
[0019] In einer vierten Ausgestaltung der Erfindung ist
es vorgesehen, dass die Auszugsschiene rund oder
mehreckig profiliert ist und aus ineinander gesteckten,
teleskopartig zusammenschiebbaren Rohren oder ande-
ren geschlossenen Kunststoff- oder Metallprofilen be-
steht, wobei für alle Ausführungsformen gilt, dass am
ausziehbaren Teil der Auszugsschiene, die aus dem Kor-
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pus des Küchenmöbels herausziehbar ist, die eine Kante
der Zusatz-Arbeitsplatte einseitig schwenkbar gelagert
ist.
[0020] In der folgenden Beschreibung wird lediglich
der einfacheren Beschreibung wegen von einer Aus-
zugsschiene in der Ausbildung als Teleskop-Auszugs-
schiene ausgegangen, obwohl die Erfindung auch die
oben genannten anderen Ausführungsformen betrifft.
Lediglich aus Vereinfachungsgründen wird in der folgen-
den Beschreibung eine Auszugsschiene in der Ausbil-
dung als Teleskop-Auszugsschiene beschrieben, die
aus einer am Korpus des Küchenmöbels befestigten Kor-
pusschiene besteht, auf der über eine Roll- oder Gleit-
führung eine Grundschiene verschiebbar geführt ist, auf
der über eine weitere Roll- oder Gleitführung eine Tele-
skopschiene verschiebbar geführt ist, an welcher die Zu-
satz-Arbeitsplatte schwenkbar befestigt ist.
[0021] Die schwenkbare Lagerung der Zusatz-Arbeits-
platte erfolgt nach einem weiteren Merkmal der Unter-
ansprüche dadurch, dass an der Kante der Zusatz-Ar-
beitsplatte zwei voneinander beabstandet angeordnete
Bandscharniere angeordnet sind, wobei der eine Schen-
kel des Bandscharniers an der ausziehbaren Teleskop-
Auszugsschiene befestigt ist und der andere Schenkel
an der Unterseite der Zusatz-Arbeitsplatte.
[0022] Es handelt sich also um Scharnierbänder, die
lediglich eine horizontale Schwenkachse aufweisen.
[0023] Hierbei wird es bevorzugt, wenn die Schwen-
klagerung der Zusatz-Arbeitsplatte an der Teleskop-Aus-
zugsschiene in der Höhe so gewählt ist, dass die Ober-
fläche der Zusatz-Arbeitsplatte zu der Fläche der Arbeits-
platte des Küchenmöbels in der Gebrauchsstellung flä-
chenbündig ist.
[0024] Damit gibt es keine Unterbrechungen im Be-
reich der nunmehr vergrößerten Arbeitsplatte, und es ist
nun einfach möglich, ein auf der Kochstelle der Arbeits-
platte des Küchenmöbels stehendes Kochgeschirr auf
die Zusatz-Arbeitsplatte zu verschieben, ohne dass es
einen Höhenunterschied oder eine Unterbrechung in der
Fläche gibt.
[0025] Die Erfindung sieht vor, dass die Gebrauchs-
stellung der Zusatz-Arbeitsplatte durch ein Arretierglied
arretiert wird, sodass in der Gebrauchsstellung gewähr-
leistet ist, dass die hochgeschwenkte Zusatz-Arbeitsplat-
te flächenbündig und unverschiebbar mit der Arbeitsplat-
te des Küchenmöbels gekuppelt ist.
[0026] Für die Ausbildung eines derartigen Arretier-
gliedes gibt es verschiedene Möglichkeiten.
[0027] In einer ersten Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass ein Arretierglied am freien schwenk-
baren Ende der Zusatz-Arbeitsplatte, und zwar an deren
Unterseite, angeordnet ist und mit einer zugeordneten
Fläche oder Aufnahmeöffnung am Korpus des Küchen-
möbels in Eingriff bringbar ist.
[0028] Dies bedeutet, dass zunächst die Zusatz-Ar-
beitsplatte aus dem Küchenmöbel herausgezogen wird,
und zwar weiter als es den bündigen Anschluss an die
Arbeitsplatte des Küchenmöbels bedarf, um so das am

freien schwenkbaren Ende angeordnete Arretierglied
durch Zurückschieben der Zusatz-Arbeitsplatte in Rich-
tung auf das Küchenmöbel in eine zugeordnete Aufnah-
meöffnung an der Frontseite des Korpus des Küchen-
möbels zu bringen. Die Zusatz-Arbeitsplatte ist demnach
auf der einen Seite an der Auszugsschiene gelagert und
liegt auf der gegenüberliegenden Seite mithilfe des Ar-
retiergliedes auf oder in einer zugeordneten Aufnahme-
öffnung am Küchenmöbel an.
[0029] In einer Weiterbildung der Erfindung ist vorge-
sehen, dass das Arretierglied als verschiebbarer Riegel
ausgebildet ist, der in einer ersten Ausgestaltung mit der
Hand verschiebbar und in einer zweiten Ausgestaltung
federbelastet automatisch verschiebbar ist.
[0030] In der abgeschwenkten Stellung der Zusatz-Ar-
beitsplatte (hängende Ruhestellung) ist das Arretierglied
in Form des verschiebbaren Riegels hinter die Hinter-
kante der Zusatz-Arbeitsplatte zurückgezogen, um so
beim Herausschwenken der Zusatz-Arbeitsplatte ent-
lang der Frontseite des Korpus keine Beschädigungen
am Korpus zu verursachen.
[0031] Erst wenn die Zusatz-Arbeitsplatte in der hori-
zontalen Gebrauchsstellung sich befindet, kann der per
Hand oder federbelastet verschiebbare Riegel in eine
zugeordnete Aufnahmeöffnung an der Vorderseite des
Küchenmöbels eingerückt werden.
[0032] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung ist es darüber hinaus vorgesehen, dass
die Betätigung des Arretiergliedes von der vorderen
Stirnseite der Zusatz-Arbeitsplatte mithilfe einer Betäti-
gungstaste, einem Betätigungsriegel oder einem ande-
ren Betätigungselement erfolgt.
[0033] Statt eines verschiebbaren Riegels, der feder-
belastet oder per Hand von der vorderen Stirnseite der
Zusatz-Arbeitsplatte betätigt wird, können auch Dreh-
Betätigungselemente verwendet werden. In diesem Fall
ist die Betätigungstaste nicht als Schiebetaste ausgebil-
det, sondern als Drucktaste oder als Drehtaste, sodass
bei der Betätigung der Betätigungstaste das Arretierglied
von der zurückgezogenen Stellung in die über die Innen-
kante vorgeschobene Stellung betätigt werden kann.
[0034] Der Erfindungsgegenstand der vorliegenden
Erfindung ergibt sich nicht nur aus dem Gegenstand der
einzelnen Patentansprüche, sondern auch aus der Kom-
bination der einzelnen Patentansprüche untereinander.
[0035] Alle in den Unterlagen, einschließlich der Zu-
sammenfassung offenbarten Angaben und Merkmale,
insbesondere die in den Zeichnungen dargestellte räum-
liche Ausbildung, werden als erfindungswesentlich be-
ansprucht, soweit sie einzeln oder in Kombination ge-
genüber dem Stand der Technik neu sind.
[0036] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
lediglich einen Ausführungsweg darstellenden Zeich-
nungen näher erläutert. Hierbei gehen aus den Zeich-
nungen und ihrer Beschreibung weitere erfindungswe-
sentliche Merkmale und Vorteile der Erfindung hervor.
[0037] Es zeigen:
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Figur 1: schematisiert ein Küchenmöbel in einer be-
vorzugten Ausgestaltung bei eingeschobener Zu-
satz-Arbeitsplatte

Figur 2: das Küchenmöbel nach Figur 1 mit heraus-
gezogener Zusatz-Arbeitsplatte

Figur 3: die Draufsicht auf das Küchenmöbel mit teil-
weise verschwenkter Zusatz-Arbeitsplatte

Figur 4: die Vorderansicht der Darstellung nach Figur
3

Figur 5: die Draufsicht auf das Küchenmöbel mit der
Zusatz-Arbeitsplatte in der Gebrauchsstellung

Figur 6: die Vorderansicht der Figur 5

Figur 7: eine vergrößerte Darstellung der Schwen-
klagerung der Zusatz-Arbeitsplatte an einer Aus-
zugsschiene

Figur 8: die Draufsicht auf die Rückseite der aus dem
Korpus herausgezogenen Zusatz-Arbeitsplatte

Figur 9: die gegenüber Figur 8 um 90 Grad ge-
schwenkte Lage der Zusatz-Arbeitsplatte in ihrer
Gebrauchsstellung

[0038] Das nach Figuren 1 und 2 beispielhaft darge-
stellte Küchenmöbel 1 besteht aus einem Korpus 28, der
mit einer Arbeitsplatte 2 bedeckt ist, auf der zwei Koch-
stellen 3 angeordnet sind.
[0039] Es können beliebige andere Ausführungsfor-
men eines Küchenmöbels 1 verwendet werden, insbe-
sondere ein Küchenmöbel, bei dem in der Arbeitsplatte
noch ein Spülbecken eingelassen ist oder andere Koch-
oder Arbeitsvorrichtungen.
[0040] An der Seite des Küchenmöbels 1 ist eine Sei-
tenwand 4 angeordnet, die teilweise über die Ebene der
Arbeitsplatte 2 hinausgeht und einen seitlichen Spritz-
schutz für die Kochstelle 3 bildet.
[0041] Statt eines Küchenmöbels 1 nach den Figuren
1 und 2 kann auch ein Schrankmöbel verwendet werden
oder jede beliebige andere Ausbildung eines Küchenmö-
bels.
[0042] Wesentlich ist lediglich, dass an einer Seite des
Korpus 28, bevorzugt an der Seitenwand des Küchen-
möbels 1, eine Zusatz-Arbeitsplatte 6 hängend in der Ru-
hestellung angeordnet ist.
[0043] In Figur 1 ist lediglich die Stirnseite 8 der im
Korpus 28 des Küchenmöbels 1 eingeschobenen Zu-
satz-Arbeitsplatte 6 dargestellt. Diese Stirnseite 8 ist be-
vorzugt bündig mit der Frontplatte 5 des Küchenmöbels
1.
[0044] Die Begriffe "Frontplatte 5" und "Seitenwand 4"
sind lediglich beispielhaft zu verstehen. Es ist von der
Arbeitsrichtung der Bedienungsperson abhängig, wo bei

einem Küchenmöbel 1 die Frontplatte und die hierzu
senkrecht verlaufende Seitenwand 4 angeordnet sind.
Deshalb sind diese Begriffe nur beispielhaft zu verste-
hen.
[0045] So kann beispielsweise auch die Frontplatte ge-
genüberliegend zur Seitenwand 4 angeordnet sein, und
die hier als Beispiel dargestellte Frontplatte 5 ist dann
eine Seitenwand des Küchenmöbels 1.
[0046] Um die Zusatz-Arbeitsplatte 6 von der einge-
schobenen Ruhelage in eine ausgezogene Gebrauchs-
stellung zu bringen, wird die Zusatz-Arbeitsplatte 6 zu-
nächst in Pfeilrichtung 27 aus dem Korpus 28 herausge-
zogen und bildet dann die Stellung nach Figur 2.
[0047] Vorteilhaft bei der hängenden Lagerung der Zu-
satz-Arbeitsplatte 6 ist, dass innen oder unterhalb der
Arbeitsplatte 2 des Küchenmöbels 1 noch zusätzliche,
in den Korpus 28 hineinragende Gegenstände, wie zum
Beispiel Schubladen, Spülbecken und dergleichen, an-
geordnet sein können, ohne dass diese Funktionsteile
durch die hängende Lagerung de Zusatz-Arbeitsplatte 6
beeinträchtigt werden.
[0048] Die Figur 2 zeigt, dass die Zusatz-Arbeitsplatte
aus einer Einschuböffnung 7 im Korpus 28 des Küchen-
möbels 1 herausziehbar ist, wobei diese Einschuböff-
nung 7 bevorzugt nahe der Seitenwand 4 angeordnet ist.
[0049] Die Zusatz-Arbeitsplatte 6 ist im Bereich einer
Schwenkachse 29 mit einer Seitenkante schwenkbar ge-
lagert, und kann in Pfeilrichtung 11 dann hochge-
schwenkt werden, und mit einem später zu beschreiben-
den Arretierglied 12 an einer zugeordneten Aufnahme-
öffnung 13 am Küchenmöbel 1 verriegelt werden.
[0050] Die Figuren 3 und 4 zeigen die teilweise ge-
drehte Stellung der Zusatz-Arbeitsplatte 6 beim Über-
gang von der herausgezogenen Stellung nach Figur 2 in
die Gebrauchsstellung nach den Figuren 5 und 6.
[0051] Hier ist als Beispiel dargestellt, dass in die Ar-
beitsplatte 2 des Küchenmöbels 1 ein Abwaschbecken
14 eingelassen ist, welches in den Korpus 28 hineinragt.
Gleichwohl ist eine ungehinderte Betätigung der Zusatz-
Arbeitsplatte 6 aufgrund deren hängenden Aufbewah-
rungsstellung möglich.
[0052] Die Figur 7 zeigt als bevorzugtes Ausführungs-
beispiel die Schwenklagerung der einen Kante der Zu-
satz-Arbeitsplatte 6 an einer Auszugsschiene 10.
[0053] Hierbei ist vorgesehen, dass an der Innenseite
des Korpus 28, zum Beispiel im Bereich der Seitenwand
4, eine Korpusschiene 15 befestigt ist, auf der Führungs-
körper 16 in der Form von Führungsrollen oder -kugeln
angeordnet sind.
[0054] Verschiebbar auf der Korpusschiene 15 ist eine
Grundschiene 17 angeordnet, auf der wiederum weitere
Führungskörper 26 in der Art von Kugeln oder Rollen
verschiebbar gelagert sind, wobei auf der Grundschiene
17 eine Teleskopschiene 18 verschiebbar angeordnet
ist.
[0055] Die Schwenklagerung der Zusatz-Arbeitsplatte
6 erfolgt nun dergestalt, dass jeweils zwei zueinander
beabstandete Bandscharniere 19, 20 (siehe Figur 8) vor-

5 6 



EP 2 987 426 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gesehen sind, wobei der jeweils eine Schenkel 21 an der
Teleskopschiene 18 befestigt ist, während jenseits der
Drehachse 23 der andere Schenkel 22 an der Unterseite
der Zusatz-Arbeitsplatte 6 befestigt ist.
[0056] Die Länge der Schenkel 21, 22 ist so gewählt,
dass beim Verschwenken der Zusatz-Arbeitsplatte 6 in
Pfeilrichtung 11 in die in den Figuren 5 und 6 dargestellte
Gebrauchslage die Oberseite 9 der Zusatz-Arbeitsplatte
6 flächenbündig mit der Arbeitsplatte 2 des Küchenmö-
bels 1 ist.
[0057] In einer bevorzugten Ausgestaltung erfolgt die
Ankupplung der Zusatz-Arbeitsplatte 6 an die Vordersei-
te der Arbeitsplatte 2 fugenfrei und unterbrechungsfrei.
Es ist kein Höhenversatz vorhanden.
[0058] Die Befestigung 24 der beiden Bandscharniere
19, 20 an der Teleskopschiene 18 kann durch eine Ver-
schraubung oder Vernietung erfolgen.
[0059] Die Figur 8 zeigt, dass als Arretierglied für die
Arretierung der horizontalen Schwenklage der Zusatz-
Arbeitsplatte an der Innenkante 30 der Zusatz-Arbeits-
platte 6 ein Arretierglied 12 angeordnet ist. Im gezeigten
Ausführungsbeispiel nach Figur 8 besteht dieses Arre-
tierglied aus einem Rechteck-Metallstreifen, der mit sei-
nem vorderen freien Ende über die Innenkante 30 der
Zusatz-Arbeitsplatte 6 heraussteht.
[0060] Um eine Arretierung des Arretiergliedes 12 ge-
mäß Figur 5 mit der Arbeitsplatte 2 des Küchenmöbels
1 zu erreichen, wird deshalb zunächst die Zusatz-Ar-
beitsplatte 6 in Pfeilrichtung 27 mehr als notwendig (über
ein Übermaß) aus dem Korpus 28 herausgezogen, bis
das vordere freie Ende des Arretiergliedes 12 von der
Frontplatte 5 des Küchenmöbels 1 freikommt.
[0061] Sobald dann die Zusatz-Arbeitsplatte 6 in der
vollkommen hochgeschwenkten, horizontalen Ge-
brauchsstellung ist, wird die Zusatz-Arbeitsplatte 6 wie-
derum in Pfeilrichtung 27 nach rechts gegen das Küchen-
möbel 1 verschoben, wodurch der freie Schenkel des
Arretiergliedes 12 in Eingriff mit einer an der Frontplatte
5 des Küchenmöbels 1 angeordneten Aufnahmeöffnung
32 kommt.
[0062] Statt einer Aufnahmeöffnung 32 kann auch nur
eine einfache Auflagefläche verwendet werden.
[0063] In einer anderen Ausgestaltung, die in Figur 5
dargestellt ist, ist für eine Ein-Hand-Bedienung der Zu-
satz-Arbeitsplatte 6 vorgesehen, dass das Arretierglied
12 verschiebbar und federbelastet ausgebildet ist, und
durch eine zugeordnete Betätigungstaste 31 von der vor-
deren Stirnseite 8 der Zusatz-Arbeitsplatte 6 betätigbar
ist.
[0064] Somit ist es möglich, beim Hochschwenken der
Zusatz-Arbeitsplatte 6 in Pfeilrichtung 11 gleichzeitig die
Betätigungstaste 31 gedrückt zu halten, um so das Ar-
retierglied 12 in der hinter der Innenkante 30 zurückge-
zogenen Stellung zu halten, und erst wenn sich die Zu-
satz-Arbeitsplatte 6 in Gegenüberstellung zur Arbeits-
platte 2 des Küchenmöbels 1 befindet, wird die Betäti-
gungstaste losgelassen und das Arretierglied 12 wird fe-
derbelastet in die Aufnahmeöffnung 32 am Küchenmöbel

1 eingeschoben.
[0065] Anstatt einer durch Verschiebung bewirkten
Betätigung des Arretiergliedes 12 kann auch eine Dreh-
betätigung vorgesehen sein.
[0066] Die Figur 8 zeigt hierbei die Draufsicht auf die
Rückseite 25 der Zusatz-Arbeitsplatte, während die Figur
9 die vollkommen hochgeschwenkte Stellung der Zu-
satz-Arbeitsplatte 6 in der Gebrauchsstellung zeigt. Hier
ist ebenfalls erkennbar, dass die Innenkante 30 unter-
brechungsfrei an der Vorderseite der Arbeitsplatte 2 des
Küchenmöbels 1 anschließt, und ein flächenbündiger
Übergang von der Zusatz-Arbeitsplatte 6 auf die Arbeits-
platte 2 des Küchenmöbels 1 erfolgt.

Zeichnungslegende

[0067]

1 Küchenmöbel
2 Arbeitsplatte
3 Kochstelle
4 Seitenwand
5 Frontplatte
6 Zusatz-Arbeitsplatte
7 Einschuböffnung
8 Stirnseite
9 Oberseite
10 Auszugsschiene
11 Pfeilrichtung
12 Arretierglied
13 Aufnahmeöffnung
14 Abwaschbecken
15 Korpusschiene
16 Führungskörper
17 Grundschiene
18 Teleskopschiene
19 Bandscharnier
20 Bandscharnier
21 Schenkel
22 Schenkel
23 Drehachse
24 Befestigung
25 Rückseite
26 Führungskörper
27 Pfeilrichtungen
28 Korpus (von 1)
29 Schwenkachse
30 Innenkante
31 Betätigungstaste
32 Aufnahmeöffnung

Patentansprüche

1. Küchenmöbel (1) mit einer Arbeitsplatte (2) und einer
Zusatz-Arbeitsplatte (6), welche die Nutzfläche der
Arbeitsplatte (2) vergrößert, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zusatz-Arbeitsplatte (6) hängend im
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Korpus (28) oder an der Arbeitsplatte des Küchen-
möbels (1) verdeckt angeordnet ist und bei Bedarf
aus dem Korpus (28) heraus ziehbar und in eine ho-
rizontale Gebrauchslage verschwenkbar und arre-
tierbar ausgebildet ist.

2. Küchenmöbel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zusatz-Arbeitsplatte (6) mit einer
kantenseitigen, horizontalen Schwenkachse (29) an
einer im Korpus des Küchenmöbels (1) angeordne-
ten Auszugsschiene (10) einseitig schwenkbar ge-
lagert ist.

3. Küchenmöbel nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auszugsschiene (10) als Teles-
kop-Auszugsschiene ausgebildet ist und aus einer
am Korpus (28) des Küchenmöbels (1) befestigten
Korpusschiene (15) besteht, auf der über eine Roll-
oder Gleitführung eine Grundschiene (15) ver-
schiebbar geführt ist, auf der über eine weitere Roll-
oder Gleitführung eine Teleskopschiene (18) ver-
schiebbar geführt ist, an welcher die Zusatz-Arbeits-
platte (2) schwenkbar befestigt ist.

4. Küchenmöbel nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die kantenseitige, schwenkbare Be-
festigung der Zusatz-Arbeitsplatte (6) auf der Tele-
skopschiene (18) der Auszugsschiene (10) durch
zwei voneinander beabstandet angeordnete Band-
scharniere (19, 20) erfolgt.

5. Küchenmöbel nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche der
Zusatz-Arbeitsplatte (6) zu der Fläche der Arbeits-
platte (2) in der Gebrauchsstellung flächenbündig
ist.

6. Küchenmöbel nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkarre-
tierung der Zusatzarbeitsplatte (6) in der Gebrauchs-
lage durch ein Arretierglied (12) gebildet ist, das am
freien schwenkbaren Ende der Zusatz-Arbeitsplatte
(6) angeordnet ist und mit einer Fläche am Korpus
(28) des Küchenmöbels (1) in Eingriff bringbar ist.

7. Küchenmöbel nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Arretierglied (12) als über die
Innenkante (30) der Zusatz-Arbeitsplatte (6) heraus-
stehender Schenkel ausgebildet ist, der auf oder in
einer Auflagefläche am Küchenmöbel (1) zu Auflage
bringbar ist.

8. Küchenmöbel nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Arretierglied (12) als federbe-
lastet verschiebbarer Riegel ausgebildet ist, der in
der abgeschwenkten Stellung der Zusatz-Arbeits-
platte (6) hinter die Innenkante (30) zurückgezogen
ist und in der horizontalen Gebrauchsstellung über

die Innenkante (30) heraussteht und mit einer Auf-
nahmeöffnung am Küchenmöbel (1) in Eingriff bring-
bar ist.

9. Küchenmöbel nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigung des
Arretiergliedes (12) von der vorderen Stirnseite (8)
der Zusatz-Arbeitsplatte (6) mit einer Betätigungs-
taste (31) erfolgt.

10. Küchenmöbel nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigung der
Zusatz-Arbeitsplatte (6) in der Art einer Ein-Hand-
Bedienung erfolgt.
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